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TOP 4 

 

Beschluss Entlastung Verbandsleitung 2024 

 

Der Zweckverband hat die Verbandsleitung gemäß § 33 Abs. 1 EigV zu entlasten. Erfolgt die Entlastung 

nicht, sind Gründe anzugeben.  

 

Wie unter TOP 3 dargestellt, fehlt derzeit die Freigabe der Kommunalaufsicht, sodass der Beschluss 

erst in der nächsten Zweckverbandssitzung gefasst werden kann. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Entlastung der Verbandsleitung für das Wirt-

schaftsjahr 2024. 

 

 

 

Schwanebeck, den  

 

 

______________________________ 

Verbandsvorsteher 


